
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 5. Juni 2019

531. Strassen (Stäfa, 17 Seestrasse, Seehus bis Oberlandstrasse,  
km 44.800–45.300; Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgaben)

Mit BDV-Nr. 2452/2018 wurde für die Instandsetzung der 17 Seestrasse 
in der Gemeinde Stäfa eine Ausgabe von Fr. 995 000 bewilligt.

Anhand der eingegangenen Unternehmerofferten zeigt sich, dass die 
Einheitspreise für die Bauarbeiten höher sind als angenommen. Auch die 
Nebenkosten dürften sich gegenüber den bisherigen Annahmen erhöhen, 
da die Strassenabläufe mit Filtersäcken ausgerüstet werden müssen und 
sich die Aufwendungen für die Signalisation und die Laborkosten erhöht 
haben.

Die höheren Einheitspreise sowie die Zusatzaufwendungen verursa-
chen gegenüber der bewilligten Ausgabe (BDV-Nr. 2452/2018) Mehrkos-
ten von insgesamt Fr. 225 000. 

Das Unterhaltsprojekt ist im Programm Verkehr und Infrastruktur 
2019 enthalten.

Für die Strasseninstandsetzung ist gemäss Finanzplan vom 25. April 
2019 mit folgenden Kosten zu rechnen:

Ausgabenbewilligung 
BDV-Nr. 2452/2018  

in Franken

Zusätzliche 
Ausgabe  

in Franken

Ausgabensumme  
 

in Franken

Bauarbeiten 885 000 160 000 1 045 000
Nebenarbeiten 90 000 65 000 155 000
Technische Arbeiten 20 000 0 20 000

Total 995 000 225 000 1 220 000

Gemäss Kostenzusammenstellung vom 25. April 2019 belaufen sich 
die gesamten Kosten auf Fr. 1 220 000. Somit ist die Bewilligung einer zu-
sätzlichen, gemäss § 37 Abs. 2 lit. b des Gesetzes über Controlling und 
Rechnungslegung vom 9. Januar 2006 (LS 611) gebundenen Ausgabe von 
Fr. 225 000 zulasten der Erfolgsrechnung, Konto 8400.3141 0 80050, Staats-
strassenunterhalt (Objekt Nr. 84U-40312), zu bewilligen. Der Betrag ist 
im Budget 2019 enthalten.
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Auf Antrag der Baudirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Für die Instandsetzung der 17 Seestrasse, Seehus bis Oberlandstrasse, 
Stäfa, wird zur Ausgabenbewilligung gemäss BDV-Nr. 2452/2018 eine 
zusätzliche gebundene Ausgabe von Fr. 225 000 zulasten der Erfolgsrech-
nung der Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt, bewilligt. Die gesamte 
zur Verfügung stehende Ausgabensumme beträgt Fr. 1 220 000.

II. Dieser Betrag wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreis-
indexes gemäss folgender Formel der Teuerung angepasst:

Bewilligte Ausgabe × Zielindex ÷ Startindex (Indexstand April 2018)
III. Mitteilung an die Finanzdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion 

und die Baudirektion.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


